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Artikel 127

Die Richter sind in ihrer Rechtsprechung un
abhängig und nur der Verfassung und dem 
Gesetz unterworfen.

Artikel 128

Richter kann nur sein, wer nach seiner Per
sönlichkeit und Tätigkeit die Gewähr dafür 
bietet, daß er sein Amt gemäß den Grund
sätzen der Verfassung ausübt.

Artikel 129

Die Republik trägt durch den Ausbau der 
juristischen Bildungsstätten dafür Sorge, daß 
Angehörige aller Schichten des Volkes die Mög
lichkeit haben, die Befähigung zur Ausübung 
des Berufes als Richter, Rechtsanwalt und 
Staatsanwalt zu erlangen.

Artikel 130

An der Rechtsprechung sind Laienrichter im 
weitesten Umfange zu beteiligen.

Die Laienrichter werden auf Vorschlag der 
demokratischen Parteien und Organisationen 
durch die zuständigen Volksvertretungen ge
wählt.

Artikel 131

Die Richter des Obersten Gerichtshofes und 
der Oberste Staatsanwalt der Republik werden 
auf Vorschlag der Regierung der Republik 
durch die Volkskammer gewählt.

Die Richter der Obersten Gerichte und die 
Obersten Staatsanwälte der Länder werden 
auf Vorschlag der Landesregierungen von den 
Landtagen gewählt.

Die übrigen Richter werden von den Lan
desregierungen ernannt.

Artikel 132

Die Richter des Obersten Gerichtshofes und 
der Oberste Staatsanwalt der Republik können 
von der Volkskammer abberufen werden, 
wenn sie gegen die Verfassung und die Ge
setze verstoßen oder ihre Pflichten als Richter 
oder als Staatsanwalt gröblich verletzen.

Die Abberufung erfolgt nach Einholung 
des Gutachtens eines bei der Volkskammer zu 
bildenden Justizausschusses.

Der Justizausschuß besteht aus dem Vorsit
zenden des Rechtsausschusses der Volkskam
mer, aus drei Mitgliedern der Volkskammer, 
zwei Mitgliedern des Obersten Gerichtshofes 
und einem Mitglied der Obersten Staatsanwalt
schaft. Den Vorsitz führt der Vorsitzende des 
Rechtsausschusses. Die übrigen Ausschußmitglie
der werden von der Volkskammer für die 
Dauer der Wahlperiode gewählt. Die dem Ju
stizausschuß angehörenden Mitglieder des Ober
sten Gerichtshofes und der Obersten Staatsan
waltschaft dürfen nicht Mitglieder der Volks
kammer sein.

Die durch die Landtage gewählten und durch 
die Landesregierungen ernannten Richter kön

nen von den betreffenden Landtagen abberu
fen werden. Die Abberufung erfolgt nach Ein
holung eines Gutachtens des bei dem betreffen
den Landtag zu bildenden Justizausschusses. 
Der Justizausschuß besteht aus dem Vorsitzen
den des Rechtsausschusses des Landtages, aus 
drei Mitgliedern des Landtages, zwei Mitglie
dern des Obersten Gerichts und einem Mitglied 
der Obersten Staatsanwaltschaft des Landes. Den 
Vorsitz führt der Vorsitzende des Rechtsaus
schusses. Die übrigen Ausschußmitglieder wer
den von dem betreffenden Landtag für die 
Dauer der Wahlperiode gewählt. Die dem Ju
stizausschuß angehörenden Mitglieder des Ober
sten Gerichts und der Obersten Staatsanwalt
schaft dürfen nicht Mitglieder des Landtages 
sein.

Die von den Landesregierungen ernannten 
Richter können unter den gleichen Vorausset
zungen von den Landesregierungen abberufen 
werden, jedoch nur mit Genehmigung des Ju
stizausschusses des betreffenden Landtages.

Artikel 133
Die Verhandlungen vor den Gerichten sind 

öffentlich.
Bei Gefährdung der öffentlichen Sicherheit 

und Ordnung oder der Sittlichkeit kann die 
Öffentlichkeit durch Gerichtsbeschluß ausge
schlossen werden.

Artikel 134

Kein Bürger darf seinen gesetzlichen Rich
tern entzogen werden. Ausnahmegerichte sind 
unstatthaft. Gerichte für besondere Sachgebiete 
können vom Gesetzgeber nur errichtet wer
den, wenn sie für im voraus und allgemein 
bezeichnete Personengruppen oder Streitgegen
stände zuständig sein sollen.

Artikel 135

Strafen dürfen nur verhängt werden, wenn 
sie zur Zeit der Tat gesetzlich angedroht sind.

Kein Strafgesetz hat rückwirkende Kraft. 
Ausgenommen sind Maßnahmen und die An
wendung von Bestimmungen, die zur Überwin
dung des Nazismus, des Faschismus und des 
Militarismus getroffen werden oder die zur 
Ahndung von Verbrechen gegen die Mensch
lichkeit notwendig sind.

Artikel 136

Bei vorläufigen Festnahmen, Hausdurchsu
chungen sowie Beschlagnahmen im Ermittlungs
verfahren ist die richterliche Bestätigung unver
züglich einzuholen.

Über die Zulässigkeit und Fortdauer einer 
Freiheitsentziehung hat nur der Richter zu ent
scheiden. Verhaftete sind spätestens am Tage 
nach dem Ergreifen dem Richter vorzuführen. 
Wird von ihm die Untersuchungshaft ange
ordnet, so hat er in regelmäßigen Abständen


